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Vorwort 

Berufliche Bildung meint sämtliche Prozesse der Qualifizierung in öffentlichen und privaten Insti-
tutionen des Berufsbildungssystems, aber auch in Betrieben mit Bezugspunkt des Dualen Sys-
tems. Für das vorliegende Studienmaterial wird der Begriff eingegrenzt und im Folgenden ver-
standen als Qualifizierung im Kontext der historisch gewachsenen „betrieblichen Lehre“. Ihre 
Wurzeln reichen bis ins Mittelalter. Sie hat einen langen historischen Entwicklungsprozess durch-
laufen mit je spezifischen Verständnissen von Arbeit und Beruf, Ausbildung und Erziehung sowie 
den anzustrebenden Zielen und der Qualität der betrieblichen Erziehungs- und Ausbildungs-
maßnahmen, deren Erreichung bzw. Realisierung u.a. vom Handeln des betrieblichen Ausbil-
dungspersonals und der jeweiligen Arbeits- und Lernumgebungen bestimmt wird. Ansätze zur 
Steigerung der betrieblichen Ausbildungsqualität zielen daher auf die pädagogische Professiona-
lisierung dieser Personengruppe und der Weiterung ihrer Professionalität. 

Die betriebliche Berufsausbildung ist Teil des ökonomischen Systems und damit Teil des Beschäf-
tigungssystems. Ausbildungsprozesse stehen deshalb in der Spannung von ökonomischen und 
pädagogischen Zielen, von beruflicher Tüchtigkeit und personaler Vollkommenheit. Zudem ist 
Lernen in vielen Betrieben zu einem Teil der Arbeit selbst geworden und manche Arbeiten lassen 
sich ohne selbstgesteuertes Lernen gar nicht mehr bewältigen. Es ist Aufgabe der Berufsbil-
dungsforschung, das arbeits- und berufsbezogene Lernen daraufhin zu analysieren und zu be-
werten, ob und inwieweit es in Bezug auf ökonomische und pädagogische Ziele einen Beitrag 
leisten kann und welche Aufgaben dabei dem betrieblichen Bildungspersonal zukommen und 
wie es darauf vorbereitet werden müsste. Welche Orientierung richtungsweisend sein wird bzw. 
ob und wie zwischen beiden Positionen vermittelt wird, hängt dann aber von der Unterneh-
menspolitik des jeweiligen Ausbildungsbetriebes und vom berufsbildungspolitischen Handeln 
des Staates ab. 

Insofern geht es in dem hier vorliegenden Studienmaterial darum, historische Zusammenhänge 
zum Aufgabenspektrum und zur pädagogischen Professionalität des betrieblichen Ausbildungs-
personals sichtbar zu machen, über unterschiedliche Professionalisierungskonzepte und den 
aktuellen Stand der Debatte zur Professionalität zu informieren und zu orientieren. Dabei wird 
pädagogische Professionalität nicht nur als individuelles Wissen und Können verstanden, son-
dern auch mit der Perspektive betrachtet, dass es erst durch das Zusammenwirken personaler 
Dispositionen und struktureller sowie kultureller Rahmenbedingungen ihre Qualität zeigt. 

 

Dortmund, im Mai 2016 

Günter Pätzold 
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1 Berufserziehung in der berufsständischen Epoche und 
Gewerberecht 

1.1 Urgestalt der Berufserziehung 

Seit sich die Berufserziehung ab dem 13. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Entstehung 
der mittelalterlichen Stadt und ihren differenzierten Handwerken in der Form der Handwerksleh-
re entwickelt hat, werden Antworten auf die Frage nach der bedarfsgerechten Ausbildung des 
beruflichen Nachwuchses gesucht. Dabei spielten ergänzend zu den betriebsinternen Erwartun-
gen gesellschafts-, wirtschafts- und kulturpolitische Aspekte eine zentrale Rolle. Pädagogische 
Überlegungen waren dabei lange Zeit nachgeordnet (Zabeck 2009, 46). Berufserziehung ist 
zeit-, kontext- und interessengebunden, sie steht im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ent-
wicklungstrends sowie Problemlagen und korrespondiert mit den spezifischen Verständnissen 
von Arbeit und Beruf und ihren praktischen Implikationen. Fragen nach der „richtigen“ Berufs-
erziehung und der Qualifikation des Ausbildungspersonals wurden im Laufe der Zeit entspre-
chend kontrovers diskutiert. Dabei ging es nie nur um curricular-inhaltliche Änderungen, son-
dern auch um erzieherischen Bedarf unter den je spezifischen normativen Zielvorstellungen. 
„Das berufliche Bildungsthema war und ist eingebettet in historisch-konkrete Rahmenbedin-
gungen von Staat, Politik, sozialökonomischem System, Kultur und den daraus deduzierten 
normativen, oft ideologisch überformten Orientierungen“ (Wahle 2007, 137). 

Das mittelalterliche Zunfthandwerk hatte die Berufserziehung und Berufsausübung nach eige-
nen Maßstäben, orientiert an Tüchtigkeit und „Ehrbarkeitsmotiven“ (Müllges 1979, 16), geord-
net und einen gestuften Erziehungsgang entwickelt – vom Lehrling über den Gesellen zum 
Meister. Seine pädagogische wie ausbildungskonzeptionelle Vorbildlichkeit wirkt bis heute nach. 
„Was wir heute als traditionelles Modell der Berufsausbildung bezeichnen, die ‚En-passant-
Ausbildung‘ oder ‚Beistell-Lehre‘ ist eine weitgehend modifizierte Form der berufsständischen 
Erziehung. Nur deren ausbildungsmethodische Elemente, die Stufung der Ausbildung und die 
Lernform, das Imitationslernen, haben sich ziemlich unverändert erhalten. Die eigentliche Mo-
dernisierung der traditionellen Handwerkslehre erfolgte über eine Hinzufügung ‚moderner‘ 
Lernorte, die nicht den Regeln der traditionellen Lernform folgen“ (Greinert 1997, 36). 

Die Ergänzung des Imitationslernens durch schulisch organisiertes Lernen setzte sich im Zuge der 
Mittelstandspolitik des Kaiserreiches im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Deutschland durch 
und wurde zum „Leitbild der deutschen Berufserziehung“. Die Modernisierung der ständischen 
beruflichen Lernform erfolgte also über eine rein additive Ergänzung der Betriebslehre durch 
eine schulisch organisierte, die nicht mehr dem Prinzip Tradition, sondern rational-didaktischen 
Prinzipien – Systematik, Fächerung, Methodik usw. - folgte. 

Bis zu dieser Zeit war die in Sprache eingebettete Imitatio die „Urgestalt der Berufserziehung“. 
Diese Form „der Weitergabe beruflichen Wissens und Könnens hat sich über Jahrtausende hin-
weg bewährt. Die Nachfolgenden wurden von vornherein mit konkreten Problemlagen vertraut 
gemacht, ihre Lernanstrengungen dienten ganz unmittelbar dazu, künftig Probleme lösen zu 
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können. Lernen und Handeln drifteten nicht zwangsläufig auseinander“ (Zabeck 2009, 33 f.). 
Ein Nachweis besonderer pädagogischer Fähigkeiten des Handwerksmeisters wurde nicht ver-
langt bzw. nicht als erforderlich angesehen. Die zünftige Erziehungsgemeinschaft prägte ein 
standesgemäßes Denken und Handeln des angehenden Handwerkers entsprechend dem gel-
tenden Leitbild. Der Meister fungierte als Vertrauensmann einer gewerbepolitischen Organisati-
on. Er nahm den Lehrling in sein Haus auf und übte quasi Vaterrechte über ihn aus. Wenn auch 
die Lehrlingserziehung des Nachwuchses Standessache der gesamten Zunft war, blieb das pri-
vate Erzieher-Zögling-Verhältnis ihr vorrangiger Referenzpunkt. Klar war, wer erzieht, wer erzo-
gen werden muss, was Erziehung leisten soll, vor allem aber, dass Erziehung sein soll.  

Dabei kam es in erster Linie auf die Integration in eine Korporation an. „Nicht was man gelernt 
hatte, war wichtig, sondern in welchem korporativen Konnex“ (Stratmann 1995, 154) es gelernt 
wurde. „Sie war Standeserziehung, was hieß: auf die Tradition der ständisch-korporativen Nor-
men und Werte gerichtet. Die handwerklich-technische Fertigkeit war nur Teil dieser ständisch-
korporativen Normierung und darf nicht losgelöst von ihr gesehen werden“ (ebd.). Konkrete 
Hinweise auf die Unterweisungspflicht des Lehrherrn finden sich selten und beschränken sich 
dann meistens auf allgemeine Formeln. Die tägliche Mitarbeit war die wichtigste Lerngelegen-
heit, theoretische Unterweisungen hat das mittelalterliche Zunfthandwerk ebenso wenig ge-
kannt wie planmäßige Ausbildungslehrgänge. „Die Berufsausübung des mittelalterlichen Hand-
werkers war genausowenig wie die des landwirtschaftlich Tätigen an die Beherrschung 
elementarer Kulturtechniken gebunden. Unterschiede bestanden jedoch insofern, als die im 
'handwerklichen Beruf angesammelten Erfahrungen, Werkregeln und Verhaltensmuster (einen 
komplexeren Kanon bildeten), der nur in längerer Übung zu erlernen' war und insofern 'eine 
gewisse Systematik und Planmäßigkeit für den handwerklichen Ausbildungsgang' erheischte“ 
(Zabeck 2009, 53). 

Als „generelle Kategorie ständischer Sozialisationskultur“ verkörpert es „einen wichtigen Me-
chanismus von Tradition (von lat. traditio = Übergabe, Überlieferung): über das Vorleben und 
Nachahmen sollen die bewährten Normen des Standes verinnerlicht, die überkommenen Be-
stände angeeignet und als explizit verpflichtende 'Gewohnheit' weiter vermittelt werden.“ 
(Greinert 2007, 30). „Die Lernmöglichkeiten des Handwerkers reichten also nur soweit, wie ihm 
die Berufserfahrungen der älteren Standesgenossen erschlossen wurden. Aus ihnen vermochte 
er sich zwar die traditionellen Könnens- und Wissensregeln für die üblichen, bekannten Arbeits-
vorfälle in seinem Handwerk anzueignen, jedoch warfen sie keine Lösungshilfen für unvorher-
sehbare Probleme und neuartige Aufgaben ab“ (Müllges 1979, 16).  

Abweichungen von der Tradition waren ohnehin nicht erlaubt, da sie ein unerwünschtes Poten-
zial von Gefährdung und Risiko in die Geschlossenheit der ständischen Welt einschließen wür-
den. Aus Ängstlichkeit vor späterer Konkurrenz versuchte im traditionsgebundenen Handwerk 
mancher Meister bis in die Neuzeit hinein, dem Lehrling die tieferen Geheimnisse seiner Kunst 
vorzuenthalten. Stratmann (1967, 233) belegt, dass es bei den Schneidern üblich gewesen ist, 
Lehrlinge und Gesellen nur für das Zusammennähen einzusetzen. Die Kunst des Zuschneidens 
oder Zubereitens hätten die Meister wie ein Geheimnis gehütet, so dass der auf berufliche Tüch-
tigkeit bedachte Lehrling sozusagen mit den Augen „abstehlen“ müsse (Zabeck 2009, 34). 
„Dem Lehrling eine andere Technik zu vermitteln, als sie der Meister für gut befand, hieß, ihn 
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'verführen', ihn vom rechten Weg abbringen und zu bösen Dingen verlocken. Anders zu arbei-
ten als der Meister war abwegig. Dessen Technik – und das bedeutet: dessen technisches Ver-
mögen oder Unvermögen! - galt als normative Größe, der schlicht deshalb zu folgen war, 'weil 
ich sein Herr und Meister bin', der alles besser....wissen muß“ (Stratmann 1993, 232). 

Berufliche Tüchtigkeit im Sinne individueller Konkurrenzfähigkeit war also nicht das Ziel stän-
disch-handwerklicher Erziehung. Eine möglichst verlässliche Einfügung in den Traditionszusam-
menhang setzte vielmehr einen umfassenden Sozialisationsprozess voraus. Dessen Leitbild reprä-
sentierten der Meister bzw. der Meistertitel sowie die damit verbundene „Ehrbarkeit“ als 
Zeichen sozialer Reputation. Die zentralen Vermittlungsagenturen bildeten Familie und Zunft 
(Greinert 2007, 31).  

Den engeren Rahmen ständisch-handwerklicher Erziehung markierte die Familie des Lehr-
Meisters. Bei Eintritt in die Ausbildung ging nicht nur die Erziehungsgewalt der Eltern des Lehr-
lings auf den Meister über, der Lehrling wechselte auch ganz in dessen Lebens- und Tätig-
keitssphäre über: er trat in sein „Haus“, und das bedeutete in seine Werkstatt und seinen Haus-
halt ein, war also dem Mitvollzug des Lebensalltages im Meisterhaushalt ganz unterworfen. 

„Das Meisterrecht war die rechtswirksame Bestätigung anerkannt vollendeter Beherrschung so-
wohl der handwerklichen Fertigkeiten wie der zünftigen Verhaltens- und Lebensweise. Aus der 
Zunftmitgliedschaft leitete sich…die Befugnis ab, das Handwerk selbständig zu betreiben. Aus 
beidem ergaben sich Recht und Verpflichtung, durch qualifizierende berufliche Unterweisung 
die fachliche Tüchtigkeit und durch verantwortungsbewußte Erziehung die korporativ-
standesgemäßen Tugenden auf die nachwachsende Generation zu tradieren“ (Strat-
mann 1967, 19). Die traditionelle Art und Weise der zünftigen Erziehung verpflichtete den Lehr-
ling auf die überkommenen Normen der Zunft, gab ihm aber auch einen sicheren Maßstab für 
die eigene Lebensführung. „Die Annahme, die Professionalisierungspolitik der Zünfte habe auf 
'Professionalität' gesetzt, also auf die Herstellung optimaler Bedingungen für die Vermittlung 
berufsspezifischer Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen, wird von der historischen Realität 
widerlegt. Nicht die Idee des 'Fachmanns', des 'Profis', wie man heute in alltagssprachlicher Ver-
kürzung zu sagen pflegt, bestimmte an erster Stelle die Ausgestaltung der Reglements. Wenn 
beim Eintritt in die Zunft das Zeugnis der ehelichen, 'freien und ehrlichen Geburt' sowie der 
Nachweis der Redlichkeit und der 'ehrlichen Herkunft', zum Teil auch der 'deutschen Abkunft' 
verlangt wurde, so ging es darum, das gegenüber dem geburtsständischen Adel bestehende 
Manko durch die Begründung eines spezifischen Handwerksadels zu kompensieren. Gleichzeitig 
wurde das Ziel verfolgt, über mehr oder minder restriktiv handhabbare Auswahl- und Zulas-
sungskriterien den Zustrom zum Gewerbe und die Vergabe der Meisterwürde so zu steuern, daß 
die 'Nahrung der Zunftgenossen' nicht in Gefahr geriet“ (Zabeck 2009, 55).  

1.2 Kritik an der Urgestalt der Berufserziehung 

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein orientierte sich die Berufserziehung am Paradigma der 
ständischen Epoche, in der sie Teil der „natürlichen Erziehung“ war, die zwar auch auf hand-
werkliche Fertigkeiten, jedoch vorrangig auf die gruppengebundene Sozialisation gerichtet war, 
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also auf die Tradition der ständisch-korporativen Normen und Werte. Referenzpunkt der Lehr-
lingserziehung war das private Erzieher-Zögling-Verhältnis. Es war durch Zufälligkeiten und Be-
grenzungen geprägt und nicht anhand eines Ausbildungscurriculums kontrollierbar. Je mehr 
Meister ihre Lehrlinge als „Hausknechte missbrauchten“, ihre handwerklich-technische Ausbil-
dung vernachlässigten und ihr Mangel an technologischem Wissen sichtbar wurde, desto ein-
dringlicher wurde die Kritik an dieser „Urgestalt“ beruflicher Erziehung. 

Für ein auf Fortschritt und durchgängige Modernisierung setzendes Zeitalter wurde es problema-
tisch, dass durch die normativ gehandhabte Imitatio-Methode alle Eigeninitiative und Selbst-
ständigkeit unterbunden wurde. „Streng genommen, hatte indes schon die im Handwerk übli-
che Berufsausbildung in der zweiten Hälfte des 18. und im gesamten Zeitraum des 19. 
Jahrhunderts nichts mehr mit dem mittelalterlichen Sozialisationsmodell zu tun. Die politischen 
Umwandlungen, die sich im Zeitraum von 1500 bis 1800 vollzogen, haben der mittelalterlichen 
Handwerkskultur unwiderruflich die Grundlagen entzogen, ohne daß es hierfür zunächst einer 
industriellen Revolution bedurfte ... Die neue staatliche Wirtschaftspolitik, der 'Merkantilismus', 
war von Hause aus keine Handwerkspolitik, sondern Finanz- und Handelspolitik ... Die zweite 
einschneidende Wirkung der neuen Politik auf das Handwerk ergab sich aus der veränderten 
Zunftpolitik der absolutistischen Staaten“ (Greinert 2007, 33 f.).  

Das entstehende moderne Staatswesen im 18. Jahrhundert mit dem ökonomischen Ziel einer 
Stärkung der produktiven Kräfte des Landes griff dann auch regulierend ein, wobei es die gesell-
schafts- und sozialpolitisch stabilisierende Wirkung der Zünfte für ihre eigenen Ziele nutzte. Dies 
kam einer Bestätigung der handwerklich-korporativen Sozialisation und Qualifikation gleich, 
obwohl es auch aufgeklärte Reformer zu dieser Zeit gab, die der Auffassung waren, dass Zunft-
zwang und herkömmliches Handwerk eine anforderungsgerechte Berufsbildung nicht ermögli-
chen könnten, sondern nur eine Berufsausbildung als öffentliche Aufgabe. Das in besonderer 
Weise miteinander verknüpfte Berufserziehungs- und Qualifikationsverhältnis wurde zwar reflek-
tiert, was an der Realität der betriebsgebundenen Lehrlingserziehung jedoch wenig änderte. 
Berufserziehung galt fortan als Selbstverwaltungsangelegenheit der Wirtschaft mit entsprechen-
der Tendenz zur Funktionalisierung. “Jede von wem auch immer angestoßene und verantworte-
te Initiative zur Innovation, Modifikation und Reform der beruflichen Ausbildung läßt sich dem-
nach weder auf ein bloßes Vermittlungs- noch auf ein reines Methodenproblem verkürzen, noch 
geht es hier allein um technische oder lernortspezifische Aspekte“ (Wahle 2007, 137).   

Zwar ist im Hinblick auf die zeitgenössische Lösung des Qualifikationsproblems für den industri-
ellen Sektor (Stichwort: Lehrwerkstatt) und durch die frühen berufsbegleitenden Schulen eine 
Rezeption moderner Konzepte der Berufserziehung feststellbar, jedoch folgten sie weitgehend 
über die Verklammerung mit dem Berufs- und Arbeitsbegriff geistig-moralischen Ansprüchen, 
die dem Leitmotiv folgten, das betriebs- und sozialintegrative Moment der Berufserziehung 
(Stichwort: staatsbürgerliche Erziehung) zu stärken. Seither ist die Mehrdimensionalität berufli-
chen Lernens zugleich und vorwiegend mit dem Hinzutreten des schulisch organisierten Lernens 
als Instrument pädagogisch-curricularer Rationalisierung der Berufsbildung fassbar. Mit dem 
Übergang von der traditionell-feudalen Gesellschaft zur kapitalistisch-bürgerlichen wandelte sich 
das Lehrverhältnis von einem – auf das gesamte Standesleben bezogenen – Sozialisationsprozess 
zu einem – lediglich auf die technische Seite gesellschaftlicher Arbeit bezogenen – Qualifikati-
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onsprozess. Steuerung und Kontrolle dieses Prozesses erfolgten nicht mehr über Tradition, son-
dern über gesetzliche Vorschriften und bürokratische Regeln. 

1.3 Erste Ansätze einer Überprüfung der Unterweisungsfähigkeit 
des Lehrmeisters 

Gefordert waren demnach neue institutionelle Rahmenbedingungen für die Lehrlingsausbildung 
und zudem eine intensivierte Orientierung an fachspezifischen beziehungsweise fachrelevanten 
Inhalten. Doch nicht nur das: Es ging auch und gerade darum, die Konkurrenzfähigkeit des 
Handwerks gegenüber der erstarkenden Industrie zu fördern. Damit wurde im Zusammenhang 
mit der Qualität der Berufserziehung auch die Frage nach der angemessenen Qualifizierung des 
betrieblichen Ausbildungspersonals gestellt.  

Bereits 1752 forderte Georg Heinrich Zincke zur Steigerung der Qualität der Lehrlingsausbildung 
u.a. einen Befähigungsnachweis – heute würden wir sagen: Einen sog. Ausbildereignungsnach-
weis –  für Meister, die Lehrlinge ausbilden wollten, und eine adressatenspezifisch geplante und 
systematische Ausbildung, jährliche Lehrlingszwischenprüfungen, Sanktionen gegen „schlechte“ 
Meister sowie eine Verschiebung der Gewichte in der Lehre von der Sozialisation hin zur berufli-
chen Qualifikation. Es galt, den Meister wie einen Lehrer auf seine Unterweisungsfähigkeit hin 
zu prüfen, um festzustellen, ob er „so wohl seiner Wissenschafft und Geschicklichkeit, als auch 
seinem Fleisse und gütigen Gemüthe nach, im Stande sey, Knaben zu lehren, und acht haben, 
ob er auch seine Pflicht treulich erfüllet, und zu dem Ende zu weilen mit den Lehrlingen nach 
den Statuten ein Examen anstellen“. „Geschieht das in Schulen, warum nicht jährlich bey den 
Gilden“, und Zincke fügte in einer Anmerkung hinzu: „hier liegt die Qvelle des Verderbens. Das 
Meister-Recht schließt das Recht Lehr-Jungen anzunehmen in sich: da doch ein guter Meister in 
der Arbeit nicht gleich ein guter Lehr-Meister ist. Das sollte ein Vorzugs-Recht für in dieser Ab-
sicht geprüfte und gut gefundene Meister seyn.“ (Pätzold 1997a, Dok. 1). Zincke war damit 
einer der ersten, der diese Wende in der Berufserziehung von einem bloß umgangspädagogisch 
bestimmten Lernen zugunsten einer curricular reflektierten Ausbildung empfahl, einen systema-
tisch organisierten und pädagogisch verantworteten Ausbildungsprozeß. Bereits bei Zincke wur-
de der Terminus des „Lehr-Meisters“ geprägt. Zinckes Forderungen wurden allerdings nicht auf-
gegriffen, aber sie verwiesen auf die Notwendigkeit einer pädagogisch-didaktischen 
Rationalisierung. Es bestimmte die weitere, kontrovers geführte Diskussion um die Pädagogisie-
rung der Berufserziehung.  

Die gewerberechtlichen Interventionen führten in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer 
Gewerbegesetzgebung des Deutschen Reiches. In deren Rahmen erhielten Fragen des Lehr-
lingswesens besondere Aufmerksamkeit, da sich die Bedingungen für die handwerkliche Lehr-
lingsausbildung durch die Gewerbefreiheit, aber auch durch den Wandel der Produktion und in 
zunehmendem Maße erzwungenen Austritt des Lehrlings aus dem Meisterhaus, verändert hat-
ten. „Jeder konnte jetzt ohne Rücksicht auf seine Vorbildung einen Gewerbebetrieb anfangen, 
ohne Nachweis seiner technischen und sittlichen Qualifikationen Lehrlinge annehmen so viel er 
wollte und brauchen konnte. Über ihre Ausbildung verlangte niemand mehr Rechenschaft. Le-
diglich privatwirtschaftliche Gesichtspunkte waren maßgeblich. Der Lehrherr war nicht mehr 
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Lehrmeister sondern Arbeitgeber, die Lehre nicht mehr ein Lehrverhältnis, sondern ein Arbeits-
vertrag“ (Jauch 1911, 21). Das auf das gesamte Standesleben bezogene traditionelle Erzie-
hungsverhältnis wurde auf ein eingeschränktes Vertrags- bzw. Rechtsverhältnis reduziert. Es war 
kaum noch möglich, eine im Sinne sozialer Handlungsorientierung umfassende erzieherische 
Wirkung zu erzielen (Greinert 2007, 55). 

1.4 Berufserziehung als Selbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft 

Bis 1869 wurde das Gewerberecht in Deutschland von den Einzelstaaten unterschiedlich gere-
gelt. Es existierte ein Nebeneinander von strenger Zunftordnung, Konzessionswesen und Ge-
werbefreiheit. Im Rahmen des Norddeutschen Bundes wurde es vereinheitlicht. Diese Verfassung 
garantierte Freizügigkeit, Niederlassungs- und Berufsausbildungsfreiheit. Die am 21.06.1869 
veröffentlichte Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes, die nach 1871 für das gesamte 
Deutsche Reich Gültigkeit bekam, war Ausdruck eines wirtschaftsliberalen Denkens und wurde 
für die Berufsausbildung in Deutschland insofern bedeutsam, als sie das Lehrlingswesen der Ver-
antwortung von Meistern bzw. Fabrikanten übertrug, ein Prinzip das bis heute – als sog. „korpo-
ratistisches Verfassungselement“ - im Kern erhalten blieb (Stratmann / Pätzold / Wahle 2003). 

Die Gewerbeordnungsnovelle vom 18.06.1881 leitete die Restauration des Innungswesens ein 
und verfügte die Übertragung der rechtlichen Verantwortung für das Lehrlingswesen vom Staat 
auf private Machtträger – nämlich die Innungen. „Seit diesem Zeitpunkt gilt in Deutschland 
endgültig Berufsausbildung als 'Selbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft', d.h. der Unternehmer 
und ihrer Interessenorganisationen. Es bedurfte langer und zäher politischer Auseinandersetzun-
gen bis der Staat wenigstens wieder ein Stück seines aufgegebenen Einflusses auf die Berufs-
ausbildung zurückgewinnen konnte“ (Greinert 2007, 47). Dabei ist daran zu erinnern, dass die 
„frühe Zunft“ (1150-1350) „sowohl von ihrer rechtlichen Konstruktion, als auch von der Domi-
nanz des öffentlich-rechtlichen Charakters ihrer Aufgabenstellung und Betätigungsbereiche, im 
Wesenskern als 'ein Organ der öffentlichen Gewalt' zu begreifen ist“ (John 1987, 87), wenn-
gleich das organisationspolitische Bestreben der Zunfthandwerker in der „Verselbständigung 
und Verfestigung der Zunftorganisation nach innen und nach außen“ war (ebd., 122). Der Be-
ginn der Entwicklungsphase der „späten Zünfte“ war gekennzeichnet „durch die Beteiligung 
der Zünfte an der politischen Macht der Städte und ihrer zweckbezogenen Anwendung ... Das 
begünstigte eine weitgehend vollständige Abkehr vom ursprünglichen Wesensgehalt der Zunft-
organisation und ihrer öffentlich-rechtlichen Funktionszuweisung.  Beschleunigt wurde dieser 
Prozeß durch die sich für das Handwerk ab dem 16. Jhd. verschlechternden wirtschaftlichen und 
gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Somit entwickelten sich die Zünfte weg von 
ihrer ursprünglich gegebenen öffentlich-rechtlichen Zwecksetzung zu einer Institution der Ver-
tretung exklusiver wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Interessen der im Amt befindlichen 
Betriebsinhaber. Das, was ursprünglich das Gewerbe förderte und zum wirtschaftlichen Aufblü-
hen des Handwerks beitrug, führte nach dieser Entwicklung ins genaue Gegenteil. Die Wirt-
schaftsorganisationen des Handwerks wurden zum Hemmschuh jeglicher technischen Neuerung 
und wirtschaftlichen Entwicklung“ (ebd., 159 f.). 




